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4.3.6 Treppen 
 
4.3.6.1 Allgemeines  
 
Mit nachfolgenden Eigenschaften sind Treppen für Menschen mit begrenzten motorischen Einschränkungen sowie für blinde und 
sehbehinderte Menschen barrierefrei nutzbar. Das gilt für Gebäudetreppen und Treppen im Bereich der äußeren Erschließung auf dem 
Grundstück.  
 
Für außen angeordnete Rettungstreppen sind Abweichungen (z. B. hinsichtlich der Setzstufen) möglich. 
 
4.3.6.2 Laufgestaltung und Stufenausbildung  
 
Treppen müssen gerade Läufe haben. 
 
Treppen müssen Setzstufen haben. Trittstufen dürfen über die Setzstufen nicht vorkragen. Eine Unterschneidung bis 2 cm ist bei 
schrägen Setzstufen zulässig.  
 
ANMERKUNG Zur Vermeidung des Abrutschens von Gehhilfen an freien seitlichen Stufenenden ist  
z. B. eine Aufkantung geeignet. 
 
Setzstufen mit sich verringernder Höhe oder Trittstufen mit sich verjüngender Tiefe, z. B. aus topografischen oder gestalterischen 
Gründen im Außenbereich, sind nicht geeignet. Dies gilt auch für Einzelstufen.  
 
4.3.6.3 Handläufe  
 
Beidseitig von Treppenläufen und Zwischenpodesten müssen Handläufe einen sicheren Halt bei der Benutzung der Treppe bieten.  
 
Das wird erreicht, wenn  
 

- sie in einer Höhe von 85 cm bis 90 cm angeordnet sind, gemessen lotrecht von Oberkante Handlauf zu Stufenvorderkante 
oder OFF Treppenpodest/Zwischenpodest; 

 
- sie an Treppenaugen und Zwischenpodesten nicht unterbrochen werden; 

 
- die Handlaufenden am Anfang und Ende der Treppenläufe (z. B. am Treppenpodest) noch mindestens 30 cm waagerecht 

weiter geführt werden.  
 
Die Handläufe sind so zu gestalten, dass sie griffsicher und gut umgreifbar sind und keine Verletzungsgefahr besteht. Das wird erreicht 
mit  
 

- z. B. rundem oder ovalem Querschnitt des Handlaufs und einem Durchmesser von 3 cm bis 4,5 cm;  
 

- Halterungen, die an der Unterseite angeordnet sind;  
 

- abgerundetem Abschluss von frei in den Raum ragenden Handlaufenden z. B. nach unten oder zu einer Wandseite.  
 
4.3.6.4 Orientierungshilfen an Treppen und Einzelstufen  
 
Für sehbehinderte Menschen müssen die Elemente der Treppe leicht erkennbar sein.  
 
Das wird z. B. erreicht mit Stufenmarkierungen aus durchgehenden Streifen, die folgende Eigenschaften aufweisen  
 

- auf Trittstufen beginnen sie an den Vorderkanten und sind 4 cm bis 5 cm breit;  
 

- auf Setzstufen beginnen sie an der Oberkante und sind mindestens 1 cm, vorzugsweise 2 cm, breit;  
 

- sie heben sich visuell kontrastierend sowohl gegenüber Tritt- und Setzstufe als auch gegenüber den jeweils unten 
anschließenden Podesten ab.  

 
Bei bis zu drei Einzelstufen und Treppen, die frei im Raum beginnen oder enden, muss jede Stufe mit einer Markierung versehen 
werden. In Treppenhäusern müssen die erste und letzte Stufe — vorzugsweise alle Stufen — mit einer Markierung versehen werden.  
 
Handläufe müssen sich visuell kontrastierend vom Hintergrund abheben.  
 
ANMERKUNG In Gebäuden mit mehr als zwei Geschossen können Handläufe mit taktilen Informationen zur Orientierung, wie z. B. 
Stockwerksangaben, sinnvoll sein. Hinweise hierzu enthält die Broschüre des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes: 
„Richtlinie für taktile Schriften“ (unter www.gfuv.de, [2]).  
 
4.3.7 Rampen  
 
4.3.7.1 Allgemeines  
 
Rampen müssen leicht zu nutzen und verkehrssicher sein. Das gilt bei Einhaltung der nachfolgenden Anforderungen an Rampenläufe, 
Podeste, Radabweiser und Handläufe als erreicht. 
 
Die maßlichen Anforderungen sind in den Bildern 6 bis 8 dargestellt.  



4.3.7.2 Rampenläufe und Podeste  
 
Die Neigung von Rampenläufen darf höchstens 6 % betragen; eine Querneigung ist unzulässig. Die Entwässerung der Podeste von im 
Freien liegenden Rampen ist sicherzustellen.  
 
Am Anfang und am Ende der Rampe ist eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm × 150 cm anzuordnen.  
 
Die nutzbare Laufbreite der Rampe muss mindestens 120 cm betragen.  
 
Die Länge der einzelnen Rampenläufe darf höchstens 600 cm betragen. Bei längeren Rampen und bei Richtungsänderungen sind 
Zwischenpodeste mit einer nutzbaren Länge von mindestens 150 cm erforderlich.  
 
In der Verlängerung einer Rampe darf keine abwärts führende Treppe angeordnet werden.  

 

 

 
 
4.3.7.3 Radabweiser und Handläufe  
 
An Rampenläufen und -podesten sind beidseitig in einer Höhe von 10 cm Radabweiser anzubringen. Radabweiser sind nicht 
erforderlich, wenn die Rampen seitlich durch eine Wand begrenzt werden.  
 
Es sind beidseitig Handläufe vorzusehen.  
 
Die Oberkanten der Handläufe sind in einer Höhe von 85 cm bis 90 cm über OFF der Rampenläufe und -podeste anzubringen.  
 
Die Handläufe sind so zu gestalten, dass sie griffsicher und gut umgreifbar sind und keine Verletzungsgefahr besteht. Das wird erreicht 
mit  
 

- z. B. rundem oder ovalem Querschnitt des Handlaufs und einem Durchmesser von 3 cm bis 4,5 cm;  
 

- einem lichten seitlichen Abstand von mindestens 5 cm zur Wand oder zu benachbarten Bauteilen;  
 

- Halterungen, die an der Unterseite angeordnet sind;  
 

- abgerundetem Abschluss von frei in den Raum ragenden Handlaufenden z. B. nach unten oder zu einer Wandseite.  


